
 

 

 

Organisations- und Hygienekonzept für den Schulbetrieb ab 04.10.2021 
 

1. Verhaltens- und Hygieneregeln: 
 

Um die Ansteckungsgefahr mit Covid-19 zu minimieren, gelten folgende Verhaltensregeln und hygienische Maßnahmen: 

• Ausführliche Belehrung über die Verhaltens- und Hygienemaßnahmen durch den Klassenleiter und regelmäßige Wiederholung, 

insbesondere auch über den richtigen Umgang mit einer MNB (Materialien dazu unter: www.infektionsschutz.de/fileadmin/infektions-

schutz.de/Downloads/Merkblatt-Mund-Nasen-Bedeckung.pdf, www.infektionsschutz.de/coronavirus/bildungseinrichtungen.html) 

• Wo möglich, wird der Abstand von 1,5m eingehalten. 

• Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung (MNB) auf allen Begegnungsflächen im Schulhaus. Die Mund-Nasen-Bedeckung darf erst 

abgenommen werden, wenn die Schüler bzw. die Lehrer ihren Platz im Klassenzimmer, in der Turnhalle oder im Lehrerzimmer eingenommen 

haben. Im Außenbereich besteht keine Pflicht zum Tragen einer MNB. 

• Wenn ein Lehrer oder anderes Personal seinen festen Platz im Klassenzimmer verlässt und der Abstand von 1,5 m nicht mehr eingehalten 

werden kann, muss der Lehrer bzw. anderes Personal die MNB tragen. 

• Sofortiges Aufsuchen des Klassenzimmers nach Betreten des Schulhauses am Morgen und nach der Pause. (Kein Warten in den Gängen!) 

• Die Pausenzeiten der GS und der MS sind versetzt. 

• Toilettengang vor und nach der Pause nur in Kleingruppen (Ampelregelung). 

• Sitzordnung: falls möglich Einzeltische, frontal, feste Sitzordnung;  

• Partner- oder Gruppenarbeit innerhalb einer Klasse ist möglich, soll aber soweit wie möglich minimiert werden. Gruppen sollen gleich 

bleiben. 
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• Intensive Durchlüftung (Stoßlüftung bzw. Querlüftung) der Unterrichtsräume (mind. 5 Min. Lüften nach jeder Schulstunde); nach dem 

Sportunterricht mind. 5 Min. Durchlüftung der Turnhalle; im Musikunterricht (falls gesungen wird), alle 20 Min. für 10 Min. lüften! Die 

intensive Durchlüftung gilt auch für das Sekretariat, das Lehrerzimmer u.a. Versammlungsräume. Belüftungsanlagen im Schulhaus und 

zusätzliche Virenfilter in fast allen Klassenzimmern ergänzen das Lüften. 

• Regelmäßiges Händewaschen 

• Einhalten der Husten- und Niesetikette 

• Kein Körperkontakt 

• Vermeidung des Berührens von Augen, Nase und Mund 

• Vermeidung gemeinsam genutzter Gegenstände, z.B. Austausch von Stiften;  

• Bei der Benutzung von Computerräumen sowie bei der Benutzung von Bücher-Klassensätzen, sollten die Tastatur und die Maus bzw. die 

Bücher nach der Benutzung gereinigt werden.  

• Musikunterricht: Bei Unterricht in Gesang und Blasinstrumenten entfallen die erweiterten Mindestabstände. Jedoch sind möglichst große 

Abstände zu wahren. 

• Sport: Der Sportunterricht findet im Freien wie im Innenbereich ohne MNB/MNS statt. Das Abstandhalten wird empfohlen. 

• Bei leichtem Husten und Schnupfen (ohne Fieber) dürfen Schüler der GS am Präsenzunterricht teilnehmen, Schüler der MS nur dann, wenn 

sich die Symptome in den letzten 24 Stunden nicht verschlimmert haben und kein Fieber dazu gekommen ist. Kommen sie dennoch mit 

diesen Symptomen, werden sie in der Schule isoliert und müssen abgeholt bzw. heimgeschickt werden. 

• Kinder und Jugendliche mit unklaren Krankheitssymptomen sollen auf jeden Fall zunächst zu Hause bleiben und ggfs. einen Arzt aufsuchen. 

• Kranke Schüler in reduziertem Allgemeinzustand mit Fieber, Husten, Hals- oder Ohrenschmerzen, starken Bauchschmerzen, Erbrechen oder 

Durchfall dürfen nicht in die Schule kommen. 

• Dokumentation und Nachverfolgung: Begegnungen in der Schule sowohl mit schulinternen als auch mit externen Personen sollten immer in 

Bezug auf die Frage: „Wer hatte wann mit wem engeren, längeren Kontakt?“  nachvollziehbar, also dokumentiert sein. 



• Erste Hilfe: Ersthelfer sowie hilfebedürftige Person sollten eine MNB tragen. Der Ersthelfer muss zusätzlich Einmalhandschuhe tragen. Im 

Rahmen der Wiederbelebungsmaßnahmen liegt es im Ermessen der handelnden Personen unter Beachtung des Eigenschutzes notfalls auf die 

Beatmung zu verzichten. 

2. Weitere Schutzmaßnahmen: 

• Regelmäßige Reinigung des Schulgebäudes: Alle genutzten Räume werden täglich nach Unterrichtsende gründlich gereinigt, insbesondere 

Oberflächen und Handkontaktflächen wie Türklinken, Lichtschalter, Treppen- und Handläufe. 

• Eine Desinfektion von Oberflächen erfolgt nur in bestimmten Situationen (z.B. bei Kontamination mit Körperausscheidungen). 

• Information der Eltern (Homepage) über die wichtigsten Verhaltensregeln und Maßnahmen 

• Erinnerung der Schüler an die Hygienevorschriften durch Plakate im Schulhaus und im Klassenzimmer. 

 

 

Hohenroth, 04.10.2021 

gez. Susanne Kolb, Rektorin 


